
Baujahr 1980

Grundstücksfläche 410,00 m²

Etagen 2

Zimmer 5,00

Wohnfläche 147,00 m²

Energieträger Gas

Übernahme Nach Vereinbarung

Zustand renovierungsbedürftig

Schlafzimmer 3

Badezimmer 2

Garagen 1

Stellplätze 3

Heizung Zentralheizung

Exposé
Einfamilienhaus in Solingen

***Charmantes Haus***TOPLAGE ***Düsseldorf/Köln
Pendler***Solingen Aufderhöhe***

Objekt-Nr. OM-408005

Einfamilienhaus

Verkauf: 395.000 €

Fliederweg 8
42699 Solingen
Nordrhein-Westfalen
Deutschland
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Exposé - Beschreibung

Objektbeschreibung
Ein altes Schätzchen mit guter Substanz, in einer der besten Wohnlagen von Solingen,
Düsseldorf & Köln sind zudem schnell erreicht. 

Unser hübsches verwinkeltes Haus im Herzen von Solingen - Aufderhöhe sucht neue, kreative
Eigentümer.

In einer ruhigen Nebenstraße liegt dieses etwas in Jahre gekommene, charaktervolle
Einfamilienhaus.

Ein kleiner Garten sowie eine Garage und mehrere Stellplätze umschließen das verwinkelte
Haus.

Die Grundmauern des Objektes entstanden um 1900, welche in den 80ern grundsaniert
wurden.

Wände, Fenster, Wasser- und Stromleitungen wurden komplett dem damaligen Standard
entsprechend erneuert. Zudem wurde es um einige Quadratmeter erweitert, so dass es heute
mit seinen ca. 147 m² einer Familie genügend Raum bietet. 

Diese ältere Immobilie hat eine sehr gute Substanz und kann trotz Renovierungsstau direkt
bezogen werden. 

Für die Kreativen unter Ihnen, die das Moderne und den Komfort von heute lieben, ist es die
perfekte Basis für einen individuellen Wohntraum, in einer der Traum-Wohnlagen von
Solingen.

Ausstattung
2019 erhielt das Haus eine neuen Brennwerttherme, die natürlich regelmäßig gewartet wurde. 

Das Haus war noch bis Dezember 2024 vermietet, es wäre auch ohne Renovierung sofort
bewohnbar.

Fußboden:
Parkett, Laminat, Fliesen

Weitere Ausstattung:
Terrasse, Garten, Keller, Vollbad, Duschbad, Einbauküche, Gäste-WC, Kamin

Lage
In Solingen im Bergischen Land zwischen 

KÖLN (30km) und DÜSSELDORF(30km) 

liegt dieses individuelle Einfamilienhaus.

Es sind nur wenige Gehminuten zum nächsten Busbahnhof,

Ärzten, Apotheken, Bäckerei, oder auch Restaurants mit Biergärten. 

Eine KITA und eine Grundschule sind ebenfalls nicht weit. 

Nur ein paar Schritte entfernt befinden Sie sich mitten in der Natur, mit Wiesen und Feldern
für ausgedehnte Spaziergänge abseits des Trubels. 

Keine 4,5 km sind es bis zur A3.

Die Lage gehört zu den absoluten Top Lagen in Solingen.

Infrastruktur:
Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule,
Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Öffentliche Verkehrsmittel
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Exposé - Energieausweis

Energieausweistyp Verbrauchsausweis

Erstellungsdatum ab 1. Mai 2014

Endenergieverbrauch 145,40 kWh/(m²a)

Energieeffizienzklasse E

Exposé - Galerie

Hausseite-Garage
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Exposé - Galerie

Haus-EIngangstür

Hauseingang-Anbau
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Exposé - Galerie

Garage-Garten-1

Garage
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Exposé - Galerie

Garten-3

Garten-4
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Exposé - Galerie

Terrasse

Blick Küche - Ess+Wohnbereich
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Exposé - Galerie

Blich Küche-Garten

Esszimmer&Kamin
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Exposé - Galerie

Kamin

Wohnbereich
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Exposé - Galerie

Wohnbereich-2

Bad-1 Bad-2
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Exposé - Galerie

Bad-3 Diele-Treppe-Hinten

Schlafzemmer
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Exposé - Galerie

Schlafzimmer-2

Schlafzimmer -3
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Exposé - Galerie

Haustür-Eingang-Vorne

Flur_EIngang-Treppe Badezimmer -ALT
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Exposé - Galerie

Wohn&Schlafraum Wohn-Schlafraum-1

Wohn-Schlafraum-2
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Exposé - Galerie

Kajüte & Toilette 

Kellertreppe Keller

www.ohne-makler.net/expose/408005 Seite 15/19 



Exposé - Grundrisse

Grundriss-UNTEN
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Exposé - Grundrisse

Grundriss-OBEN
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Exposé - Grundrisse

Wohnflächenberechnung
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Exposé - Anhänge

Energie
Bewertung_Boris_2025

1. 
2. 
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom¹ 20.07.2022

1Gültig bis: 26.07.2034 Registriernummer NW-2024-005236792

Gebäude

Gebäudefoto
(freiwillig)

Gebäudetyp Wohngebäude

Adresse Fliederweg 8
42699 Solingen

Gebäudeteil ganzes Gebäude

Baujahr Gebäude ³ 1980

Baujahr Wärmeerzeuger ³ ⁴ 2019

Anzahl Wohnungen 1

Gebäudenutzfläche (AN) 182,40 m² ☐x nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt

Wesentliche Energieträger für Heizung  ³ Erdgas

Wesentliche Energieträger für Warmwasser ³ Strom

Erneuerbare Energien Art: Verwendung:

keine keine

Art der Lüftung ³ ☐x Fensterlüftung ☐ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
☐ Schachtlüftung ☐ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

Art der Kühlung ³ ☐ Passive Kühlung ☐ Kühlung aus Strom
☐ Gelieferte Kälte ☐ Kühlung aus Wärme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen ⁵ Anzahl: Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion: 

Anlass der Ausstellung des ☐ Neubau ☐ Modernisierung ☐ Sonstiges

Energieausweises ☐x Vermietung/Verkauf (Änderung/Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingungen
oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem
GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige
Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

☐ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

☐x Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis).
Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch ☐x Eigentümer ☐ Aussteller

☐ Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude oder den oben
bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

https://www.blitz-ausweis.deAussteller:

SSS-Software Special Service GmbH
Günter Darr (geprüfter Techniker Maschinenbau (Anlagentechnik))
Amselweg 40
56593 Horhausen

26.07.2024
Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers

¹ Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgesetzes zum GEG
² nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
³ Mehrfachangaben möglich
⁴ bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation
⁵ Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom¹ 20.07.2022

2Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer NW-2024-005236792

Energiebedarf
Treibhausgasemissionen ________ kg CO₂-Äquivalent/(m²·a)

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
________ kWh/(m²·a)

| | | | | | | |A+ A B C D E F G H
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

________ kWh/(m²·a)
Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

Anforderungen gemäß GEG²

Primärenergiebedarf

Ist-Wert ________ kWh/(m²·a) Anforderungswert ________ kWh/(m²·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘

Ist-Wert ________ W/(m²·K) Anforderungswert ________ W/(m²·K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) ☐ eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

☐ Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

☐ Verfahren nach DIN V 18599

☐ Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")

☐ Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] ________ kWh/(m²·a)

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien³ Vergleichswerte Endenergie⁴

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Art:

_________________________________

_________________________________

Summe:

Deckungs-
anteil:

_________ %

_________ %

_________ %

Anteil der
Pflichterfül-
lung:

_________ %

_________ %

_________ %

Maßnahmen zur Einsparung³

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine Maß-
nahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemäß § 34 Absatz 2
GEG erfüllt.

☐ Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16
GEG sind eingehalten.

☐ Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach§ 16 GEG werden um _____ %
unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung: _____ %

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässt für die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen führen
können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spe-
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche
(AN), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

¹ siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
² nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
³ nur bei Neubau
⁴ EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom¹ 20.07.2022

3Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer NW-2024-005236792

Energieverbrauch
Treibhausgasemissionen 37,68 kg CO₂-Äquivalent/(m²·a)

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
145,4 kWh/(m²·a)

| | | | | | | |A+ A B C D E F G H
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

166 kWh/(m²·a)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 145,4 kWh/(m²·a)

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Zeitraum

von bis
Energieträger²

Primär-
energie-
faktor⁴

Energie-
verbrauch

[kWh]

Anteil
Warmwasser

[kWh]

Anteil
Heizung

[kWh]
Klima-
faktor

01.10.2020 30.09.2021 Erdgas (fP: 1,1) und Strom (fP: 1,8) 1,14 22.859 1.385 21.474 1,13

01.10.2021 30.09.2022 Erdgas (fP: 1,1) und Strom (fP: 1,8) 1,14 21.931 1.389 20.542 1,21

01.10.2022 30.09.2023 Erdgas (fP: 1,1) und Strom (fP: 1,8) 1,14 22.050 1.978 20.072 1,28

☐ weitere Einträge in Anlage

Vergleichswerte Endenergie³

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung und Warm-
wasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme
beheizten Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten,
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren
Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebäudenutzfläche (AN) nach dem GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

¹ siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
² gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kühlpauschale in kWh, fP = Primärenergiefaktor
³ EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
⁴ Bei der Verwendung mehrerer Energieträger handelt es sich um den durchschnittlichen Primärenergiefaktor



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom¹ 20.07.2022

4Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer NW-2024-005236792

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind ☐x möglich ☐ nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)

Nr. Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

in Zu-
sammen-
hang mit
größerer
Moderni-
sierung

als
Einzel-
maß-

nahme

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

geschätzte Kosten
pro eingesparte
Kilowattstunde

Endenergie

Aufgrund der Energieklasse
werden folgende Maßnahmen
vorgeschlagen:

1 Außenwände Nachträgliche Dämmung ☐ ☐x

☐ weitere Einträge in Anlage

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind
erhältlich bei/unter:

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Wurden bereits die oben aufgeführten Modernisierungen alle oder teilweise durchgeführt, so ist der erhöhte Verbrauch auf das
Nutzerverhalten zurückzuführen. Zum Beispiel durch falsches lüften oder heizen bei geöffneten Fenstern.

¹ siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises ² siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom¹ 20.07.2022

5Erläuterungen Registriernummer NW-2024-005236792

Angabe Gebäudeteil - Seite 1
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu
beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
"Gebäudeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien - Seite 1
Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte KJimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächli-
chen Energieverbrauch.

Primärenergiebedarf - Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die so genannte "Vorkette" (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. Heizöl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Energetische Qualität der Gebäudehülle - Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfassungs-
fläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um-
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes.
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer-
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endenergiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jähr-
lich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen
errechnet und ist ein Indikator für die Energieeffizienz eines Gebäudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge,
die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Lüftung sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien - Seite 2
Nach dem GEG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuerbare
Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs nutzen. In
dem Feld "Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien" sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil am
Wärme- und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pflichter-
füllung abzulesen. Das Feld "Maßnahmen zur Einsparung" wird ausge-
füllt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollständig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz ge-
mäß § 45 GEG erfüllt werden.

Endenergieverbrauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab-
rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-
ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes
und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste
Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen
Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten
Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung
des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich; insbesondere können
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhängen.
Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-
benen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine Pauschale
berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle "Verbrauchserfassung"
zu entnehmen.

Primärenergieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er mithilfe
von Primärenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge-
setzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalente
Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben für Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte - Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Werte
und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte dieses
Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die einzelnen
Vergleichskategorien liegen.

¹ siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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Diese Ausgabe unterliegt den von Ihnen anerkannten Nutzungsbedingungen (Datenlizenz Deutschland – Zero – Version
2.0“ (dl-de/zero-2-0); Sie können den Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 einsehen.).

Aufgrund Ihrer Angaben wird folgender Wert berechnet ():

Eigenschaft Immobilienrichtwert Ihre Angaben Anpassung

Stichtag 01.01.2025

Immobilienrichtwert 3140 €/m²

Gemeinde Solingen

Immobilienrichtwertnummer 1150501

Gebäudeart Einfamilienhaus Einfamilienhaus 0.0 %

Ergänzende Gebäudeart freistehend freistehend 0.0 %

Baujahr 1960 1980 4.8 %

Wohnfläche 150 m² 150 m² 0.0 %

Keller vorhanden teilunterkellert -4.0 %

Modernisierungsgrad mittlerer Modernisierungsgrad nicht modernisiert -5.7 %

Ausstattungsklasse mittel einfach - mittel -7.0 %

Mietsituation unvermietet unvermietet 0.0 %

Grundstücksgröße 700 m² 405 m² -11.4 %

Wohnlage mittel gut - sehr gut 12.0 %

Immobilienpreis pro m² für Wohn-/
Nutzfläche (gerundet auf Zehner)

2.750 €/m²

Immobilienpreis für das
angefragte Objekt (gerundet)

410.000 €

Immobilienpreis

Aufgrund Ihrer Angaben wird der Immobilienpreis auf ca. 2.750 €/m² Wohnfläche bzw. zu ca. 410.000 € geschätzt (bitte
beachten Sie nachfolgenden Hinweis).

Hinweis zum ermittelten Immobilienpreis

Der Wert wurde aufgrund eines von Ihnen ausgewählten Immobilienrichtwert ermittelt.

Der ermittelte Immobilienpreis schließt das Gebäude sowie den Grund und Boden ein. Bei Sondereigentum an einer Wohnung
umfasst der ermittelte Immobilienpreis den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum sowie den Grund und
Boden. Werte für Garagen, Stellplätze und Sondernutzungsrechte sind separat nach ihrem Zeitwert zu veranschlagen, sofern
sie nicht bereits bei den wertbeeinflussenden Merkmalen z.B. Garage/Stellplatz berücksichtigt wurden. Hinweise hierzu enthält
der örtliche Grundstücksmarktbericht. Darüber hinaus können weitere Einflussfaktoren bei der Wertfindung eine Rolle spielen,
wie besondere örtliche und bauliche Gegebenheiten, der Objektzustand, besondere Einbauten, Wiederkaufsrechte, Baulasten,
Leitungsrechte, schädliche Bodenverunreinigungen und anderes mehr. Eine Ermittlung des Immobilienwerts von Erbbaurechten
ist nicht möglich.

Die Ermittlung eines Verkehrswerts kann nur durch ein Gutachten eines Sachverständigen oder durch den
zuständigen Gutachterausschuss erfolgen.
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim örtlich zuständigen Gutachterausschuss oder unter www.boris.nrw.de.
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Der von Ihnen gewählte Bereich liegt in der Gemeinde/Stadt Solingen.

Abbildung 1: Übersichtskarte der Richtwertzone
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Abbildung 1: Detailkarte gemäß gewählter Ansicht

Ausgabe gefertigt am 13.09.2025 aus BORIS-NRW
Das amtliche Informationssystem der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte und des Oberen Gutachterausschusses

zum Immobilienmarkt in Nordrhein-Westfalen
- 3 -



Auszug aus dem amtlichen
Informationssystem zum
Immobilienmarkt in Nordrhein-
Westfalen

Bonner Straße 100, 42697 Solingen
Tel.: 0212/290-4276

Nutzungsbedingungen

Für BORIS-NRW gilt die Lizenz "Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0“ (dl-de/zero-2-0). Sie können den Lizenztext unter
www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 einsehen.

Datenlizenz Deutschland – Zero – Version 2.0

Jede Nutzung ist ohne Einschränkungen oder Bedingungen zulässig.

Die bereitgestellten Daten und Metadaten dürfen für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung insbesondere

• vervielfältigt, ausgedruckt, präsentiert, verändert, bearbeitet sowie an Dritte übermittelt werden;

• mit eigenen Daten und Daten Anderer zusammengeführt und zu selbständigen neuen Datensätzen verbunden werden;

• in interne und externe Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen in öffentlichen und nicht öffentlichen elektronischen
Netzwerken eingebunden werden.

Geobasisdaten

Die Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens werden als öffentliche Aufgabe gem. VermKatG NRW und
gebührenfrei nach Open Data-Prinzipien über online-Verfahren bereitgestellt. Dies gilt für DTK100, DTK50, DTK25,
DTK10 NRW, ABK und ALKIS. Nutzungsbedingungen: siehe https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/geobasis/
lizenzbedingungen_geobasis_nrw.pdf.

Für die DTK 250, DTK 500 gelten die Nutzungsbedingungen des BKG: © GeoBasis-DE / BKG(2020) dl-de/by-2-0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/digitale-topographische-karte-1-250-000-dtk250.html;
https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/digitale-topographische-karte-1-500-000-vorlaufige-ausgabe-dtk500-v-1083.html.
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